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Erklånrng zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") 1.,..EÇ..1J.çj.d.e..nhçim.19.19..ç..V-,

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

2.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion V.gith:
Arp.na.,

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag, mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls Inhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mifteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereích unseres Stadions
am Vorjahr nicht geändert hat.

1. FC Hrldmhclm ttl¡ c.V.

3

4

5.

x

Heidenheim, h,ott 1"r,

Í.cinlga

(Ort, Datum) Holger V o r st a n d sv o r s itze n d e r
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1

Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2o.22 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") 1,..F..Ç..M.agde.þ..Ufg..$piçlÞ.e..tfiç.þ.g

.Çmþ.u,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien"

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 91'9J.,2.0.?9.
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion MDCC-Arena,

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

1. FC Magdeburg
Splelbetrlebs Gmblt

62
Magdeburg , 02.02.2022

Tcl.:

2

3.

4.

5.

14 Magdeburg
oser /000æ0

(Ort, Datum) Mario Kallnik (Geschäftsführer)

1111l



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

1

2

Der Verein / die
1,8Ç-.Kaiser.sl-a-uLe-rn.çmþ.H..&.Ç.ç...KF..a4,

Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft")

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt onverbots

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom .0..4*1.J.,?QQ.8-

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion F..r:i.ta:W.al.tef-..Slediçn.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der
am Vorjahr nicht geändert hat.

reich unseres Stadions verglichen

Thomas Hengen, G rer

3.

4

5

(Ort, Datum)

WOr

1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") 1. Fußball-Club Nürnberg Verein
für Leibesübungen e.V.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 1.9.,.Q./.,29-17

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion M.a.X.:M.qfJg.Ck:Çtadjgn

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderuueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen eþenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklårung enthaltenen Ermåchtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat

Nürnberg, 24.05.2022

Niels Rossow (Kaufmännischer

3

4

5

a

a,'

(Ort, Datum)

Dieter Hecking (Vorstand Sport)
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Ertlårung zu dcn bundc¡u¡¡lt wirk¡emon $tadlonvoröoten

t¡ison 2OíA2l2t1¿t

þr.!9reJn / die l(apltalgesellschafr ("Tochrergeseflschaff) .A$,ç..Anainlî..F.ip.lçJ.etd..-c.m.þ.H..ß.Çp.,..Kgga, , -=..=r_.._..i._.i¡i..¡_.=...?.r;.¡r..._¿:r..-_r.,r

im Folgenden,Tellnehmef genannt, anerkennt ausdrüd<lich

mit den darin enthaltenen Regetungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sorrctrl
in fotmeller als auch in niateñeller Hinsicht als rechbv,rirkiam ,nd für slch verb¡ndllcn. oasgllt inebesondere auch für dþ Pflege der Daten durch dià bei oeiz"nrarvenuarrùnlùãr org
eingerlchtete Zentralstelle

1

Bielefeld, 07.07.2022

Der Teilnehmer ist als St¡adioneigentümer / aufgrund
mit dem Stadioneþentrimer lnhaber des Hausrechb lm

des Verlnages vom .q.!.,.8-r.,?gJ.g
Stadion SehlirnArnna

Solfte der Teilnehmer daräberhlnausgehende oder andenreltige plaÞanlagen ngtzen,
wird er sich durch einen Vertrag m[ ãem jerells BerechügteJdas Hausp;ht übêrtra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebénfalb lnhaber däs Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer lst damit elnverstander, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Lþa
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellecf¡afren dei Èrnaer¡rgr, ¿ãr'e.'aùnoesl¡-
9a:.9e1 3. Liga und der 4. Splelklaeeeneb€ne auf der Grundlage ãei StaO¡onwrbots.
richtlinien ein auch filr seine jewelllge Platzanlage geltendes, óundeewett wlrksames
stadlonverbot aussprechsn u¡id/odeiraduziepn,ãuãseaen,ãirrräuãlionitån.-ó¡e er,
forderlict¡en Vollmachten werden hiermit srteilt. Der DFBlwird dies den betrefienden
Verelnen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflicfrtet.sich, bei Vorllegen der.ln den Stadionverbotsrichüinlen
fesþelegten VorauesêÞungen ebenfalls eln bundeswelt wirksames Stadlonverbot aus-
zusprechen.

4. Der Tellnehmer wlrd.beiVers!ößq gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbot+
richtlinien erteiltes Stadionverbot strafántrag wegen nauifrieoãnsuruchi stellen und
die betrotrenen Personen aus dem Stadlon vãnreiãen.

5. Die in dieser Erklårung enthaltenen Ermclchtigungen und Verpflichtungen gelten ge
genseitig und ohne Elnschränkung.

v
t KGaA

3la

dle DFB-Richülnlen zuî einheiüichen Behandlung von Sbdionverboten (im Folgenden insge-
samt

(Ort, Datum) Markus

Eld.fdd

tl l1l



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .Ei.nJfA.çhL.9f.a.Vnç.çh.W.çj9..Ç.mþ!:t.å
.ÇQ,,.Kç.aA,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrvaltung des DFB
eingerichtete Zentralstel le.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 1.7.20.1.2 mit
dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion .Er.nJfA.Ch!:9LA.djp..n.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

g, co. R(rÀA

Braunschweig, den 28.6.2022 
Eirrtracht

B1Ñj Ìi ?.\0

rrçchweig

die DFB-Richtlinren zur etnheitlichen Behand lung VO n Stad ionverboten (im Folgenden tnsge-
sámt Stadionverbotsri chtli

(Ort, Datum) Benz, Geschäftsführer
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1

Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2o.221 2o.23

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") F.-..Ç-.H.e.nç.4.-8.ç.ç-tq-ç-K..9-.mþl--1..&..Ç.-o.,.

KÇ.aA

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
sa mt,,Stadionverbotsrichtl in ien"

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 92.12.2Q?L.
mit dem Stadioneigentümer Inhaber des Hausrechts im Stadion.QSlSCp--q!A.dj.o..n.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion veruveisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

E Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Rostock, 31.05.2022

Robert (Geschäftsführer

2

3.

4.

5.

P

(Ort, Datum)

, Martin (Geschäftsführer)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") F..Ç..Çt,.P..aUli.V*.J.910..ç,.V,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt rbotsrichtli

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und fiir sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 9-7.,.1-1.,2974.

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion MjJ!efntç.f:.S..tAdign,

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch ftlr seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Hamburg, 14.06.2022

I .20359 llomburg

2

3.

4

5

(Ort, Datum) Ch ridlôlîd07þl k¡tt¡@trdilizepräsidentin
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

1

2.

Der Verein Fortuna Düsseldorf 1895 e.V.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrvaltung des DFB
ein gerichtete Zentralstel le.

Der Teilnehmer ist als aufgrund des Vertrages vom 01 . Juli 2022 mit dem Stadionei-
gentü mer I n habe r d es H a usrechts i m Stad ion M.ERK.U R.9. P ! F.|-:Aß.E_NA,

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venryeisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spíelklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an sicherheit@DFB.de)

Düsseldorf , 01 . Juli 2Q22

3.

4

5

(Ort, Datum) Sven Mühlenbeck - Direktor Spielbetrieb -
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

1

2

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft").H9..V.F..U.-s.çþ..a.f.AQ

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB.Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtlinien"

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
ei ngerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 24.07.1998
lnhaber des Hausrechts im Stadion VqlKçp.afKgtadjgn.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegèn ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion veruveisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (So//fe er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an sicherheit@DFB.de)

Hamburg,
4tt ç tp

3

4.

5

X

9t
r. Thomas(Ort, Datum)

Vo

, Jonas dt
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

1

2

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") HANNOVER 96 GmbH & Co.
KGaA

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-

samt

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl

in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB

eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 16.11.2002
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion HDI-Arena ab
1.7 .2022 neu: Heinz von Heiden Arena Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende
oder anderuveitige Platzanlagen nutzen, wird er sich durch einen Vertrag mit dem je-
weils Berechtigten das Hausrecht übertragen lassen, so dass er in diesen Fällen eben-

falls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga

e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
iichtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-

forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-

zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-

genseitig und ohne Einschränkung.

xf] Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

HAN GmbH & Co. KGaA

rer

Ç

3

4

5.

â
oJÞ

Hannover,31.05.2022

Marti

f:,'.î;',î*;:ï;l
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") Kaf!gf.qh.ç.r:..$.pef.t.9.1.Uþ..Mghjþ..V.[g:
Ph I nix. I m þ.H. S..Ç..q..K.Ç.aA..,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvennraltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

L Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom '1.&1.1.,?QL.E

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion BP.BanlS.Wildp.afft.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenreitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

m Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Karls!.uh r $po
M¿¡h

a

Geschäftsführer

Michael Becker

3

4

5

Karlsruhe, den 10.02.2022
Ka

ot r Kreuzer
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2o.22 I 2023

1

2

3

D e r Ve re i n K$.V. H.q tçLe in.yq n. 1 .9..0. .Q..ç..V,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralveruvaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist aufgrund des Vertrages vom .0.7_O3,209.9 mit dem Stadioneigentü-
mer lnhaber des Hausrechts im Stadion Hglgtein,

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderuveitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

4

5

b

{ ni.r^it bestätigen wir, dass sich der
am Vorjahr nicht geändert hat.

Kiel, 17.01.2022

srechtsbereich unseres Stadions verglichen

g Schwenke, Vizepräsident
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .-S.Ç..P.adefþ.o..fn..Q.2.--ÇmþH--&--Ç--ç'

K9.aA,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-

samt nre

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl

in formeller als auch in mateñeller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das

gilt insbesondere auch ftir die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverualtung des DFB

eingerichtete Zentralstelle.

2.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom .0.7.,.Q.-8..?09.8

(Erg.ê.nZ.Unggyer9.jnþ..a.r:Ung.e..n.-v.Am-.19,.12-,?.0.Q.8.,..19,p..9.,.?.Q.q .9.,.97.--pJ..2.0.1.0.). mit dem Stadi-

õñãigðniü mér I n haber des Hausrechts im Stad ion .B..ente!e!'.:Afç.na,l'

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,

wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-

gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga

e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-

ga, der 3. Liga und d-'er 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Sta.dionverbots-

iich¡inien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames

Stadionverbot aussprechen und/odei reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-

forderlichen Vollma'chten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden

Vereinen und Gesellschaften mitteilen'

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien

festgelegten VorausöeÞungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-

zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-

richflinien erteiltes Stadionverbot Stiafántrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion ven'veisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-

genseitig und ohne Einschränkung'

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbere nseres ions verglichen

am Vorjahr nicht geändert hat. SC Paderborn m & KGaA

W Fi

3

4.

5

6

Paderborn, 07.03.2022 I

(Ort, Datum) Hornberger, Gesch
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2.

Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") S-P.Vç9-..9.ß.EUIHF.ß..F..UBL¡J

9mþ.u. .&. Ç.q.. K.-G..a.A

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt Stadionverbotsrichtl

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigenttimer / aufgrund des Vertrages vom ?A,92-.:1.997
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion .9.pgf.tp..a.r:K.ß.o.nh.qf..l

Th.qmas.Semm.e.!:.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,

wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht tibertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga

e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat

Fürth, 13.06.2022

Andreas Stahl

nverbotsbeauftragter

3

4

5

(Ort, Datum)

Direktor Spiel

t1l2l



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") -S.Sy.JAh.n.Rçgen.qþ.'/fg.9mþ..l;!..&
.Çs,.Kç.aA,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt "Stadionverbotsrichtlinien"

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom -3..0.,.Q.p..?Qj1..5

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion Jahnç.ta.d.iq.n.Beg.e..nç.:

þ..v.r:g.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

I

2

3.

4.

5

X Hiermit bestätigen wir, dass sich
am Vorjahr nicht geändert hat.

Regensburg, 01 .02.2022

der Hausrechtsbereich u Stadions verglichen

& Co.

D

(Ort, Datum)
I

Philipp hrer)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

1

2

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .S-V-.D.a.qm.ç.tadt.:1..9.9..9..9,V,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-

samt,,Stadionverbotsrichtlin

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das

gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB

eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Verlrages vom.0.-1...0.1.,2.0.L9

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion M.e-l:CK:-S..ta.d.tq.n am BÖl:

Jenf.a.U!.o.t.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderureitige Platzanlagen nutzen,

wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht llbertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga

e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch filr seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-

forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-

zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-

genseitig und ohne Einschränkung.

, Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen

am Vorjahr nicht geändert hat.

SV DARMSTADT 1B9B e.V.

Nieder-Ra städter-Straße 170
DhrmstadtDarmstadt, 10.01.2022 642

E-Mall: info@sv98.de

3

4.

5

ll11l

(Ort, Datum) M ichael Weilguny, Geschäftsführer



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20.221 2023

I

2.

DerVerein.9.V..Sendh.a.u.ç.e_n.:1.9:10.ç..V,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtlinien" )

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenraltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im .ts!M-I.:S..tadiqn-am

!lar.d.trry.aj.d-

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venryeisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.
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Vorsta nd svorsitzender

SV Sandhausen 1916 e.V.
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